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1. EINLEITUNG

Das Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) sieht vor, dass Revisions-
unternehmen für die Dauer von fünf Jahren zugelassen wer-
den (Art. 3 Abs. 2 RAG [1]). Die erteilten Zulassungen laufen 
nach Ablauf dieser fünf Jahre automatisch aus. Die Erneue-
rung ist aus diesem Grund rechtzeitig, d. h. frühzeitig vor 
Ablauf der Frist, an die Hand zu nehmen. Die betroffenen 
Revisionsunternehmen werden im Sinne einer Dienstlei-
stung rund ein halbes Jahr vor Ablauf der Zulassung durch 
die Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) aufgefordert, die not-
wendigen Informationen und Dokumente einzureichen [2]. 
In diesem Zusammenhang ist die aktive Mitwirkung der Re-
visionsunternehmen besonders wichtig [3] um eine effiziente 
und rechtzeitige Erledigung der Erneuerungsgesuche zu 
gewährleisten.

Welches sind die Gründe des Gesetzgebers, die Zulassung 
von Revisionsunternehmen zu befristen? Nach der Botschaft 
des Bundesrates werden Revisionsunternehmen lediglich für 
jeweils fünf Jahre zugelassen, weil die Erfüllung der entspre-
chenden Zulassungsvoraussetzungen von den natürlichen 
Personen [4] abhängt, die für das Unternehmen arbeiten, und 
weil Revisionsunternehmen zusätzliche organisatorische 
Massnahmen zu erfüllen haben [5]. Beides kann sich im Ver-
lauf der Zeit verändern. Die RAB kann mittels wiederkehren-
der Gesuchprüfung dauerhaft ein griffiges Zulassungs-
system gewährleisten und wiederholt auf die Qualität der 
Revisionsdienstleistungen einwirken.

Die Zulassungen der insgesamt 3478 zugelassenen Revi-
sionsunternehmen (Stand 2. August 2011; inkl. Einzelunter-
nehmen) verfallen wie in Abbildung 1 dargestellt.
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Die RAB hat die ersten definitiven Zulassungen für Revi-
sionsunternehmen Anfang 2008 erteilt. Dies bedeutet, dass 
die ersten Zulassungen bereits Anfang 2013 ablaufen. Damit 
genügend Zeit für die Bearbeitung der Erneuerungsgesuche 
besteht, werden die ersten Unternehmen von der RAB vor 
Ende 2012 kontaktiert und aufgefordert, die notwendigen 
Angaben im Register vorzunehmen und die geforderten Ge-
suchunterlagen einzureichen (siehe Ziff. 3)

Wird die Zulassung vor Ablauf der aktuellen Zulassung 
frühzeitig erneuert, hat dies keinen Einfluss auf den Beginn 
der Laufzeit der neuen Zulassung. Mit anderen Worten be-
ginnt die neue Fünfjahres-Frist erst mit dem Ablauf der alten 
Frist.

Die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung von Re-
visionsunternehmen sind in Art. 6 RAG geregelt und gelten 
unabhängig davon, ob es sich um eine erstmalige oder um 
eine zu erneuernde Zulassung handelt (vgl. Abbildung 2). Die 
Zulassungsvoraussetzungen unterteilen sich einerseits in 
personenbezogene Anforderungen für die Leitungs- und Ge-
schäftsführungsorgane des Revisionsunternehmens (lit. a), 
für die an der Revisionsdienstleistung beteiligten Personen 
(lit. b) sowie für die Mandatsleiter (lit. c.) und andererseits 
in organisatorische Vorgaben für das Revisionsunternehmen 
(lit. d) [6].

Die Ausführungen in diesem Beitrag sind primär für Re-
visionsunternehmen mit Zulassungen als Revisionsexperten 
oder Revisoren relevant. Für staatlich beaufsichtigte Revi-
sionsunternehmen, welche Publikumsgesellschaften prüfen, 
gelten weitergehende Anforderungen (vgl. Art. 9 ff. RAG). So 
besteht beispielsweise auch eine Regelung zur Versicherungs-
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deckung von Haftungsrisiken. Die Erneuerung der Zulas-
sung von staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen 
wird jeweils im Rahmen der wiederkehrenden Überprüfun-
gen vor Ort behandelt. Diese Überprüfungen finden mindes-
tens alle drei Jahre statt (vgl. Art. 16 RAG).

Die vorliegenden Ausführungen sind als Ausblick zu ver-
stehen. Der Anmeldeprozess wird aktuell überarbeitet. Es 
sind daher grundsätzlich noch Änderungen möglich.

2. WAS ÜBERPRÜFT DIE RAB BEI DER 

ERNEUERUNG DER ZULASSUNG?

Die Tiefe der Überprüfung der von den Gesuchstellern erhal-
tenen Angaben und Unterlagen erfolgt grundsätzlich risiko-
orientiert. Ein risikoorientierter Ansatz ermöglicht eine ziel-
gerichtete, wirkungsvolle und effiziente Tätigkeit der RAB. 

Eine ordentliche Revision ist in der Regel erheblich kom-
plexer als eine eingeschränkte Revision. Die Regelungsdichte 
der Berufsstandards und das damit verbundene Risiko von 
Fehlern sind bei der ordentlichen Revision deutlich höher. 
Daneben ist auch das öffentliche Interesse an ordentlichen 
Revisionen grösser, da die wirtschaftlichen Ausfallwirkun-
gen von Fehlern in der Revision von Gesellschaften oberhalb 
der Schwellenwerte [8] gravierender sind.

Der risikoorientierte Ansatz der RAB führt dazu, dass die 
Angaben von Revisionsunternehmen, welche ordentliche Re-
visionen durchführen, grundsätzlich vertiefter überprüft 
werden.

2.1 Quoren. Die Überprüfung der notwendigen Quoren mit 
Bezug auf die Führungsorgane (Art. 6 Abs. 1 Bst. a RAG) und 
die Mitarbeitenden (20%-Klausel nach Art. 6 Abs. 1 Bst. b 
RAG) erfolgt primär systemgestützt aufgrund der Daten im 
RAB-Register und fällt im Normallfall weniger komplex aus. 
Im Zusammenhang mit der 20%-Klausel ist zu berücksich-
tigen, dass pro Kalenderjahr mindestens 20% der Stunden 
aller gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsdienstleistungen 
von Personen mit entsprechender Zulassung erbracht wer-
den müssen [9].

Die RAB beabsichtigt, die Einhaltung der Quoren auf der 
Basis von Stichproben vertieft zu überprüfen. In den voraus-
sichtlich seltenen Fällen, in denen ein Verdacht auf Gesetzes-
umgehungen wahrscheinlich erscheint, kann die RAB zu-

sätzliche Abklärungen vornehmen. Zu denken ist in diesem 
Zusammenhang an Revisionsunternehmen, welche zuge-
lassene Personen lediglich pro-forma anstellen, um die Ein-
haltung der Quoren vorzutäuschen.

2.2 Qualitätssicherungssystem
2.2.1 Allgemeines. Der Kern der Zulassungserneuerung betrifft 
die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen an das 
interne Qualitätssicherungssystem [10]. Ziel eines solchen 
Systems ist die laufende Erhöhung der Qualität von Revi-
sionsdienstleistungen und die damit einhergehenden Mini-
mierung von (Haftungs-)Risiken.

Die Anforderungen an das interne Qualitätssicherungs-
system haben sich seit Inkraftsetzung des RAG im Jahr 2007 
nicht verändert: Für Revisionsunternehmen, welche ordentli-
che Prüfungen durchführen, ist der Prüfungsstandard 220 
der Treuhand-Kammer (PS 220 – Qualitätssicherung in der 
Wirtschaftsprüfung) massgebend. Revisionsunternehmen, 
welche ausschliesslich eingeschränkt revidieren, haben die 
Anleitung von Treuhand-Kammer und Treuhand-Suisse zur 
Qualitätssicherung bei kleinen und mittelgrossen Revisions-
unternehmen zu beachten. Die erwähnten Berufsstandards 
setzen jedoch lediglich einen minimalen Rahmen. Die kon-
krete Ausgestaltung des Qualitätssicherungssystems ist 
letztlich eine unternehmerische Aufgabe, welche die strate-
gischen Ziele des Unternehmens und konkreten Umstände 
(z. B. Risiken, Grösse und Komplexität der Revisionsman-
date) zu berücksichtigen hat.

Die Revisionsunternehmen haben die konkrete Ausge-
staltung des internen Qualitätssicherungssystems durch 
Ausfüllen eines von der RAB bereitgestellten Fragebogens 
darzulegen. Die RAB wird bei der Erneuerung der Zulas-

Abbildung 1: VERFALL DER ZULASSUNG

VON REVISIONSUNTERNEHMEN

Verfall-
datum

Zulassungsart
Revisor

Zulassungsart
Revisions-

experte

Gesamt

2013 130 359 489

2014 714 1327 2041

2015 316 495 811

2016 57 80 137

Total 1217 2261 3478
Stand: 31. 7. 2011

Abbildung 2: GESETZLICHE ANFORDERUNGEN

Damit ein Revisionsunternehmen als Revisionsexperte oder als 
Revisor nach Art. 6 RAG (erneut) zugelassen werden kann, sind 
vier Anforderungen kumulativ zu erfüllen:

a)  Die Mehrheit der Mitglieder [7] des obersten Leitungs- oder 
Verwaltungsorganes (z. B. Verwaltungsrat bei einer Aktien-
gesellschaft) und die Mehrheit des Geschäftsführungsorgans 
verfügt über die entsprechende Zulassung;

b)  mindestens ein Fünftel (20%) der Personen, die an der Erbrin-
gung von Revisionsdienstleistungen beteiligt sind, haben 
über die entsprechende Zulassung zu verfügen;

c)  alle leitenden Revisoren müssen über die entsprechende Zu-
lassung verfügen;

d)  eine Führungsstruktur gewährleistet, dass die einzelnen 
Mandate genügend überwacht werden bzw. ein angemesse-
nes System zur internen Qualitätssicherung besteht (siehe 
dazu auch Art. 9 Abs. 1 Bst. b und Art. 49 RAV).

«Die konkrete Ausgestaltung des 
Qualitätssicherungssystems ist letztlich 
eine unternehmerische Aufgabe.»
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sung die im Fragebogen [11] enthaltenen Angaben zum Qua-
litätssicherungssystem plausibilisieren und bei Unklar-
heiten oder Widersprüchlichkeiten zusätzliche Informa-
tionen und Unterlagen einverlangen. Dabei wird die RAB 
insbesondere die Bereiche Unabhängigkeit, Weiterbildung 
und interne Nachkontrolle vertieft überprüfen. Daraus er-

gibt sich, dass ungenügende und unklare Angaben zu Nach-
fragen und höherem Aufwand für alle Beteiligten führen 
können.

Im Zusammenhang mit dem Qualitätssicherungssystem 
sind im Fragebogen auch die wichtigsten Kontrollen zu be-
schreiben, mit denen überwacht wird, ob die Vorgaben des 
Gesetzgebers und des Berufsstands eingehalten werden (prä-
ventiv) bzw. eingehalten wurden (nachträgliche Aufdeckung). 
Zu diesem Zweck sind nur die explizit von der RAB verlang-
ten Dokumente beizulegen und nicht ganze Handbücher 
einzureichen. Die RAB behält sich in einem zweiten Schritt 
vor, selektiv weitere Dokumente einzuholen.

2.2.2 Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit der Revisionsstelle 
bildet eine zentrale Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit 
der Revision. Die RAB hat in den letzten Jahren wiederholt 
Verstösse gegen die Unabhängigkeit der Revisionsstelle auf-
gedeckt (vgl. Art. 728 und Art. 729 OR) und geahndet [12]. Die 
RAB wird der Einhaltung der Unabhängigkeitsvorschriften 
unverändert hohe Beachtung schenken.

Die RAB beabsichtigt daher insbesondere auch, mittels 
Fragebogen zu überprüfen, ob das Qualitätssicherungs-
system die Einhaltung der Vorschriften zur Unabhängigkeit 
ausreichend sicherstellt.

Auch in denjenigen Fällen, in denen ein Revisionsunter-
nehmen bei der Erbringung von eingeschränkten Revisionen 
bei der Buchführung von geprüften Unternehmen mitwirkt 
oder andere Dienstleistungen erbringt (siehe dazu Art. 729 
Abs. 2 OR), wird die RAB die Einhaltung der gesetzlichen 
Anforderungen vertieft überprüfen. Da die RAB letzthin ver-
mehrt angefragt wurde, wie weit eine eingeschränkt prü-
fende Revisionsstelle bei der Buchführung mitwirken oder 
Dienstleistungen erbringen darf, ohne mit dem Gesetz in 
Konflikt zu geraten, wurde am 18. Juli 2011 ein entsprechen-
des Frequently Asked Questions (FAQ) [13] durch die RAB publi-
ziert. Es ist zu hoffen, dass das FAQ und der entsprechende 
Prüfschwerpunkt bei der Erneuerung der Zulassungen dazu 
beitragen werden, dass die Mitwirkung in der Buchführung 
nur noch im erlaubten Umfang erfolgt.

2.2.3 Weiterbildung. Der Gesetzgeber hat im Gegensatz zum 
Berufsstand keine expliziten Vorschriften zur Weiterbil-
dung von natürlichen Personen bzw. von zugelassenen Re-
visoren und Revisionsexperten aufgestellt [14]. Ein zugelas-
senes Revisionsunternehmen hat jedoch mittels geeigneten 

Massnahmen sicherzustellen, dass sich ihre Revisionsmit-
arbeitenden angemessen weiterbilden.

Die Anforderungen an die Weiterbildung werden einerseits 
durch die kürzlich aktualisierten Richtlinien zur Weiterbil-
dung der Treuhand-Kammer (RzW) [15] und durch das Wei-
terbildungsreglement [16] der Treuhand-Suisse definiert. Ist 
ein zugelassenes Revisionsunternehmen nicht Mitglied 
einer der beiden Verbände, so geht die RAB dennoch davon 
aus, dass die berufsständischen Anforderungen umgesetzt 
werden.

Die RAB wird bei der Erneuerung der Zulassung überprü-
fen, mit welchen Massnahmen und Prozessen das Revisions-
unternehmen die Einhaltung der Vorgaben der Berufsver-
bände intern überwacht und ob die Einhaltung der Anfor-
derungen bereits durch einen Berufsverband kontrolliert 
wurde. Ist ein Revisionsunternehmen weder Mitglied der 
Treuhand-Kammer noch bei Treuhand-Suisse, wird über-
prüft, wie das Revisionsunternehmen intern Vorgaben zur 
Weiterbildung definiert und überwacht. Die RAB behält 
sich vor, in Ausnahmefällen auch Nachweise auf Stufe der 
Mit arbeitenden (Weiterbildungsnachweise der Kursanbie-
ter) einzufordern. Verantwortlich für die Weiterbildung der 
Mitarbeiter bleibt aber immer das zugelassene Revisions-
unternehmen.

Revisionsunternehmen, welche die Vorgaben der Berufs-
verbände einhalten und überwachen, haben grundsätzlich 
keine weiteren Anforderungen zu berücksichtigen. Die RAB 
versteht die Anforderungen der Berufsverbände so, dass für 
Prüfer jeweils ein Minimum an Weiterbildung in den Be-
reichen Rechnungslegung und Revision erforderlich ist. 
Konkrete Anforderungen an die Anzahl Stunden bestehen 
hingegen nicht. Das Revisionsunternehmen hat die entspre-
chenden Vorgaben für seine Mitarbeitenden unter Berück-
sichtigung der individuellen Umstände intern zu definieren. 
Diese Vorgaben sollten dabei auch Änderungen in den je-
weiligen Fachgebieten berücksichtigen (z. B. neue Anforde-
rungen an Rechnungslegung usw.). So genügt es zum Bei-
spiel nicht, wenn eine Person über Jahre ausschliesslich Kurse 
im Steuerbereich besucht, auch wenn dieses Thema ein wich-
tiger Bestandteil der Weiterbildung eines Revisors bzw. Re-
visionsexperten darstellt.

2.3 Interne Nachkontrolle. Revisionsunternehmen, welche 
ordentliche Revisionen durchführen, haben gemäss PS 220 
und FAQ der RAB vom Oktober 2008 [17] zu beachten, dass 
bei allen ordentlichen Revisionsmandaten neben den arbeits-
begleitenden Kontrollen auch eine stichprobenweise Nach-
kontrolle durch einen zugelassenen Revisionsexperten er-
folgt, der nicht selber an den entsprechenden Revisionsarbei-
ten beteiligt war (siehe dazu auch PS 220, Anhang G).

Im Rahmen der Erneuerung der Zulassung wird die RAB 
die aktuelle Berichterstattung zur internen Nachkontrolle 
einfordern, um sicherzustellen, dass die interne Nachkon-
trolle periodisch durchgeführt wird. Die RAB wird ferner 
darauf achten, ob der durch die interne Nachkontrolle fest-
gestellte Verbesserungsbedarf mit entsprechenden Mass-
nahmen adressiert wird. Die Tatsache, dass die interne Nach-
kontrolle Verbesserungsbedarf identifiziert, wird von der 

«Die Unabhängigkeit der Revisionsstelle 
bildet eine zentrale Voraussetzung
für die Glaubwürdigkeit der Revision.»
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RAB im Normalfall als positiv gewertet, da dies zur dauern-
den Weiterentwicklung der Qualität beiträgt.

3. EINZUREICHENDE UNTERLAGEN

Die einzureichenden Unterlagen umfassen insbesondere:
 Gesuchformular mit integriertem Fragebogen zum Qua-

litätssicherungssystem;  Bericht über die interne Nachkon-
trolle von Revisionsunternehmen, welche ordentliche Revi-
sion durchführen;  Betreibungsregisterauszug.

Weiter hat das Revisionsunternehmen zu bestätigen, dass 
die im Online-Registereintrag gemachten Angaben aktuell 
und richtig sind. Insbesondere ist auch die Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Verlinkungen der natürlichen Personen 
durch das Revisionsunternehmen zu bestätigen [18].

Weiter ist im Gesuch zu bestätigen, dass die Meldepflichten 
nach Art. 15 Abs. 3 RAG und Art. 13 Abs. 1 Revisionsaufsichtsver-
ordnung (RAV) [19] eingehalten wurden. Zur Erinnerung: Alle 
Personen und Revisionsunternehmen sind ab der Gesuchstel-
lung verpflichtet, der RAB unverzüglich jede Tatsache mit-
zuteilen, die für die Beurteilung der Zulassungsvorausset-
zungen von Belang ist (Art. 13 Abs. 1 RAV). Die Mitteilungs-
pflicht gilt nicht nur für das eigentliche Zulassungsverfahren, 
sondern zeitlich unbegrenzt bis zu demjenigen Zeitpunkt, 
in dem keine Zulassung mehr besteht. Die Einzelheiten er-
geben sich aus dem Rundschreiben 1/2007 vom 27. August 
2007 über die Angaben im Gesuch zur Zulassung und die 
einzureichenden Unterlagen [20].

4. PEER REVIEW

Die RAV sieht vor, dass Revisionsunternehmen, in denen nur 
eine Person über die notwendige Zulassung verfügt, sich bis 
zum 31. August 2013 einem Peer-Review-System anzuschlies-
sen haben (Art. 9 Abs. 2 und Art. 49 RAV). In einem solchen 
Peer-Review-System übernehmen gleichrangige Berufsleute 
die Aufgabe der Qualitätssicherung. Die Ausgestaltung die-
ses Systems wird aktuell überdacht. Es ist daher unsicher, ob 
das System per August 2013 eingeführt werden kann. Die 
von der Übergangsbestimmung (Art. 49 RAV) betroffenen 

Einpersonen-Revisionsunternehmen haben bis zur Klärung 
dieser Fragen keine weiteren Schritte zu unternehmen. Die 
RAB wird die betroffenen Unternehmen zu gegebener Zeit 
über das weitere Vorgehen informieren.

Revisionsunternehmen, welche die Übergangsbestim-
mung von Art. 49 RAV in Anspruch nehmen, weisen kein 
vollständiges internes Qualitätssicherungssystem auf. Die 
Überprüfung der RAB wird dies bei der Erneuerung der Zu-
lassung entsprechend berücksichtigen und den Prüfungs-
umfang reduzieren. Die RAB ist allerdings der Auffassung, 
dass zumindest bei der ordentlichen Revision das Revisions-
testat auf das fehlende Qualitätssicherungssystem hinwei-
sen sollte.

5. FAZIT

Die Zulassung von Revisionsunternehmen läuft nach fünf 
Jahren automatisch aus und wird nur auf Gesuch erneuert. 
Damit ein Revisionsunternehmen nicht plötzlich ohne Zu-
lassung dasteht, empfiehlt die RAB den betroffenen Revi-
sionsunternehmen die Zulassungserneuerung frühzeitig 
zu planen. Die RAB wird die Revisionsunternehmen recht-
zeitig auffordern, die Unterlagen einzureichen, ist aber auf 
die aktive Mitwirkung der Gesuchsteller angewiesen.

Kern der Zulassungserneuerung bildet die risikoorien-
tierte Überprüfung des Qualitätssicherungssystems, wobei 
berücksichtigt wird, ob ein Revisionsunternehmen einge-
schränkte und/oder ordentliche Revisionen durchführt. 
Neben einer generellen Beurteilung werden durch die RAB 
insbesondere die Themen Unabhängigkeit, Weiterbildung 
und interne Nachkontrolle zu ordentlichen Revisionen 
schwerpunktmässig überprüft.

Mit der Zulassungserneuerung verfolgt der Gesetzgeber 
primär den Zweck, die Erfüllung der gesetzlichen Anfor-
derungen durch die zugelassenen Revisionsunternehmen 
sicherzustellen. Daneben soll die Überprüfung der Systeme 
zur Qualitätssicherung aber auch einen wichtigen Beitrag 
zur Erhöhung der Qualität von Revisionsdienstleistungen 
leisten. 

Anmerkungen: 1) Revisionsaufsichtsgesetz vom 
16. Dezember 2005 (RAG; SR 221.302). 2) Die not-
wendigen Informationen und Dokumente sind 
nur auf Aufforderung der RAB hin einzureichen. 
3) Die Revisionsunternehmen werden ausschliess-
lich über Email kontaktiert. Die Nachführung der 
Kontaktangaben im online-Eintrag ist somit äus-
serst wichtig, damit die Revisionsunternehmen 
ohne Verzug von der RAB kontaktiert werden kön-
nen. 4) Um die Lesbarkeit nicht zu beeinträchti-
gen, erscheinen in diesem Text die Personenbe-
zeichnungen in der maskulinen Form. Werden 
darunter natürliche Personen verstanden, sind 
stets solche beiderlei Geschlechts gemeint. 5) Bot-
schaft des Bundesrates zur Änderung des Obliga-
tionenrechts (OR) vom 23. Juni 2004, BBl 2004 
3969, 4062. 6) Vgl. auch Urs Bertschinger, in: Wat-
ter/Bertschinger (Hrsg.), Basler Kommentar, Revi-
sionsrecht, Basel 2011, Art. 6 RAG N 4. 7) Eine Aus-
nahme besteht nur für den Fall, in dem das Organ 
aus zwei Personen besteht: Weil hier keine mathe-
matische Mehrheit möglich ist, hat der Bundesrat 
in der Botschaft ausgeführt, dass es genügt, wenn 

nur eine Person über die entsprechende Zulassung 
verfügt (Bundesblatt 2004, 4064). 8) Im Zuge der 
Revision des Rechnungslegungsrechtes wurden 
die Schwellenwerte zur Abgrenzung der einge-
schränkten von der ordentlichen Revision erhöht. 
Als grösseres und ordentlich zu prüfendes Unter-
nehmen gilt, wer in zwei aufeinanderfolgenden 
Jahren zwei der drei kritischen Grössen über-
schritten hat: Bilanzsumme CHF 20 Mio. (bisher 
CHF 10 Mio.); Umsatzerlös CHF 40 Mio. (bisher 
CHF 20 Mio.); Vollzeitstellen 250 (bisher 50). Die 
neuen Schwellenwerte 20-40-250 gelten frühes-
tens für die Revision der Jahres- und Konzern-
rechnung zum Geschäftsjahr 2012. 9) Siehe dazu 
das FAQ der RAB: http://www.revisionsaufsichts-
behoerde.ch/docs/content_blau.asp?id=31268&do
mid=1063&sp=D&addlastid=&m1=30479&m2=30
487&m3=31256&m4=31268. 10) Vgl. auch Fank 
Schneider, Qualitätssicherung in KMU-Revisions-
unternehmen. TREX 5/2009, S. 270 ff. 11) Der Fra-
gebogen wird direkter Bestandteil des elektro-
nisch auszufüllenden Gesuches sein. 12) Vgl. auch 
RAB Tätigkeitsbericht 2010, Seite 16. 13) Siehe: 

http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/docs/
content_blau.asp?id=31492&domid=1063&sp=D&
addlastid=&m1=30479&m2=30487&m3=31280&
m4=31492. 14) Vgl. aber für staatlich beaufsichtigte 
Revisionsunternehmen Art. 12 Abs. 2 Bst. a RAG. 
15) RzW siehe: http://www.treuhandkammer.ch/
mm/RzW2007Anpassung2011d.pdf. 16) Regle-
ment über die Verpflichtung der Verbands-Mit-
glieder zur Weiterbildung (Weiterbildungsregle-
ment) vom 24. Oktober 2009: Siehe: http://www.
treuhandsuisse-be.ch/documents/Weiterbildungs-
reglement1297345600912.pdf. 17) Siehe: http://
www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/docs/content_
blau_right.asp?id=31260&domid=1063&sp=D&ad
dlastid=&m1=30479&m2=30487&m3=31256&m4
=31260. 18) Revisionsunternehmen können künf-
tig die Verlinkungen ihrer Mitarbeitenden einse-
hen und mutieren. 19) Revisionsaufsichtsverord-
nung vom 22. August 2007 (RAV; SR 221.302.3). 
20) Siehe: http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.
ch/bausteine.net/file/showfile.aspx?downdaid=
7368&sp=D&domid=1063&fd=2.


